
 

 
 

 
 

 
 

Anmeldung einer Versammlung nach § 14 Versammlungsgesetz 
 

§ 14 Versammlungsgesetz 
(1) Wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug zu veranstalten, hat dies 

spätestens 48 Stunden vor Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter Angabe des Gegenstandes der Versammlung 
oder des Aufzuges anzumelden.  

(2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche Person für die Leitung der Versammlung oder des Aufzuges verantwortlich 
sein soll.  

 
 
 

1. Angaben zur Person des Veranstalters: 
 

 
Familienname: (ggfs. auch Geburtsname) 

 
 

 
Vornamen :(Rufname unterstreichen) 

 
 

 
geb. am: 

 
 

 
Staatsangehörigkeit: 

 
 

 
Straße, Haus-Nr.: 

 
 

 
Wohnort: 

 
 

 
Telefonnummer: (tagsüber erreichbar) 

 
 

 
E-Mail: 

 
 

 

2.  Angaben zum Leiter der Versammlung (falls nicht identisch mit dem Veranstalter): 
 

 
Familienname: (ggfs. auch Geburtsname) 

 
 

 
Vornamen: (Rufname unterstreichen) 

 
 

 
geb. am: 

 
 

 
Staatsangehörigkeit: 

 
 

 
Straße, Haus-Nr.: 

 
 

 
Wohnort: 

 
 

 
Telefonnummer: (tagsüber erreichbar) 

 
 

 
E-Mail: 

 
 

 

3.  Angaben zur Versammlung: 
 

 
Wann soll die Versammlung 
stattfinden? 
(Datum und Uhrzeit/Zeitraum) 

 
 

 
Wo wird die Versammlung stattfinden? 
(z.B. Kartenausschnitt/Luftbild) 
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Welchen Inhalt/Thema hat die 
Versammlung? (Versammlungszweck) 

 
 

 
Ist ein Aufzug geplant? 
Falls ja, welche Wegstrecke ist 
geplant? 
 

 
 Ja      Nein 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Gibt es eine Kundgebung? 

 
 Ja      Nein 

 
Sind Redner vorgesehen? 

 
 Ja      Nein 

 
Werden Ordner eingesetzt? 

 
 Ja      Nein 

 
Werden Hilfsmittel mitgeführt? 
(Transparente, Lautsprecher, Tiere, 
Fahrzeuge, etc.)  
Wenn ja, welche? 

 
 Ja      Nein 

__________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________ 

 
Werden Anlagen wie z.B. Bühnen, 
Infostände oder Toilettenanlagen 
aufgebaut? Falls ja, welche? 
 

 
 Ja      Nein 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Mit welcher Teilnehmerzahl wird ca. 
gerechnet? 

 
 

 
Handelt es sich bei dem 
Versammlungsort um eine öffentliche 
Fläche? (Falls nein, wurde vom 

Eigentümer eine Erlaubnis eingeholt?) 

 
 Ja      Nein 

 

 
Gemäß § 6 Abs. 1 Landesmediengesetz Rheinland-Pfalz sind Behörden Presseorganen zur Auskunft verpflichtet. 
Mit der Nennung meines Namens (ggf. auch im Zusammenhang mit der anmeldenden Organisation) gegenüber 
anfragenden Medien erkläre ich mich als Versammlungsanmelder 
 

 einverstanden. 
 

aus nachfolgenden Gründen (Angabe verpflichtend!) nicht einverstanden. 
 
 
 
 
 
(Ort und Datum) (Unterschrift des Anmelders) 
     
 


